
 

 

Übersicht der Erschwernisse, die sich aufgrund der Teilnahme am AUKM 

Moorschonende Wasserhaltung ergeben 

 

EU-LIFE Projekt Limicodra, Stand 02.05.2022 

 

Ziel: Ableitung der Förderhöhe der Varianten  

 

Tabelle 1. Übersicht Einschränkungen* AUKM Moorschonende Wasserhaltung. 

* Es handelt sich um Erschwernisse und Einschränkungen für die jeweilige Bewirtschaftung, nicht um 

Verpflichtungen! 

Variante Ohne Zuwässerung Zuschlag Zuwässerung* (zusätzliche 
Erschwernisse) 
* Zuwässerung erfolgt einmalig nach 
erster Nutzung über die Grabenschulter 
hinaus, spätestens bis zum 31.Juli. 

 • Abstimmung der Stauhöhe mit 
WVB 

• Abstimmung der Stauhöhe mit 
angrenzenden Bewirtschaftern 

• Abstimmung der Zuwässerung über 
die Stauhöhe hinaus mit WVB 

• Abstimmung der Zuwässerung mit 
angrenzenden Bewirtschaftern 

• Synchronisierung der 
Bewirtschaftung  

Stauhöhe: 40 
cm 

Mahd 

• Mahd vor dem 31. Mai ist in den 
meisten Jahren mit 
konventioneller Technik nicht 
möglich 

• Höhere Aufwendung bei der 
Heuwerbung (1-2 zusätzliche 
Arbeitsgänge) 

• Pflegemaßnahmen und 
Nachsäen ist im Frühjahr nur auf 
Teilflächen möglich 

 

Mahd 

• Zweiter Schnitt stark vom 
Witterungsverlauf abhängig 

• Heuwerbung bei zweitem Schnitt 
stark eingeschränkt 

• Veränderung der Vegetation mit 
Verschlechterung des Futterwertes 

• Risiko des Ertragsverlustes da 
Flächen nicht beräumt werden 
können (in einem von fünf Jahren 
nicht möglich) 

• Nachbeweidung eingeschränkt 

 Beweidung 

• Auftrieb verzögert, erst nach 
Abtrocknung möglich 

• Eingeschränkte Beweidbarkeit 
von Teilflächen nach 
Starkniederschlägen (verzögerter 
Abfluss, geringerer 
Speicherraum im Boden) 

• Pflegemaßnahmen und 
Nachsäen ist im Frühjahr nur auf 
Teilflächen möglich 

Beweidung 

• Verschlechterung der 
Futterqualität, es kann nur noch 1 
Absetzer je Mutterkuh erwartet 
werden, erhöhte Aufwand bei der 
Mineralstoffversorgung 

• Abtrieb muss witterungsbedingt 
meist bereits in Spätsommer 
erfolgen 

• Pflegemaßnahmen im Herbst stark 
Witterungsabhängig und nur in 



 
 

einzelnen Jahren bzw. nur in 
Teilbereichen möglich 

• Umtrieb auf höhere/andere Flächen 
während der Zuwässerung 
erforderlich 

Stauhöhe: 10 
cm 

Mahd 

• Anpassung der 
Bewirtschaftungstechnik 
erforderlich (Verringerung 
Bodendruck) 

• Heuwerbung stark eingeschränkt 

• Transportkapazität 
eingeschränkt (halbe Zuladung) 

• Zweiter Schnitt nur bei 
entsprechender Witterung 
möglich (kann nicht eingeplant 
werden) 

• Vorrübergehender Ausfall der 
Vegetation bzw. Bildung von 
Staudenfluren in Senken 
möglich, welche zusätzlichen 
Reinigungsschnitt erfordern 

• Pflegemaßnahmen und 
Nachsäen ist im Frühjahr nicht 
möglich  

Mahd 

• Zweiter Schnitt in der Regel nicht 
möglich 

• Wiesenpflege nicht möglich bzw. 
beschränkt sich auf 
Reinigungsschnitt, der nur bei 
günstiger Witterung bzw. nur auf 
Teilflächen durchgeführt werden 
kann  

• Teilbereiche in einigen Jahren nicht 
bewirtschaftbar 

• Nachbeweidung nicht möglich 

 Beweidung 

• Beweidung nur mit Jungvieh 
oder mit leichten Rassen möglich 

• Auftrieb variabel, erst nach 
Abtrockung im Sommer möglich 

• Keine Frühjahrsbeweidung daher 
erhöhte Aufwendungen bei der 
Wiesenpflege  

• Ausfall der Vegetation bzw. 
Bildung von Staudenfluren in 
Nassstellen möglich, welche 
zusätzlichen Reinigungsschnitt 
erfordern 

• Pflegemaßnahmen und 
Nachsäen ist im Frühjahr nicht 
möglich  

 

Beweidung 

• Abtrieb muss witterungsbedingt 
meist bereits in Spätsommer 
erfolgen 

• Teilbereiche nicht beweidbar 

• Wiesenpflege/Reinigungsschnitt nur 
im Sommer vor Zuwässerung 
möglich 

• Vorübergehender Ausfall der 
Vegetation bzw. Bildung von 
Staudenfluren in Senken möglich, 
welche Reinigungsschnitt erfordern 

 

 


